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Die Mediationsakte
Die Zeit der Helvetischen Republik (1798 bis

1803) war wohl die unruhigste Zeit, welche das
Gebiet der heutigen Schweiz je hatte über sich
ergehen lassen müssen. Zwei große Parteien, die
Unitarier und die Föderalisten kämpften mit allen
Mitteln um die Macht, waren in ihren Bestrebun-
gen aber sehr stark vom Auslande, hauptsächlich
von Frankreich abhängig. Im Jahre 1802 hatten
sich die Verhältnisse derart zugespitzt, daß Napo-
leon intervenieren mußte und dann im Jahre dar-
auf den helvetischen Abgeordneten eine Vermitt-
lungsakte vorlegte, die er seihst in großen Zügen
bearbeitet hatte und die dem Lande eine neue Ver-
fassung zu geben hatte. Am 5. März 1803 wurde
diese Mediationsakte vom helvetischen Senat he-
stätigt und am 15. April des gleichen Jahres trat
sie in Kraft. Die neue Regierungsform bedeutete
die Rückkehr zum Zustand vor 1798, also zum
Staatenhund, immerhin wurden einige Errungen-
Schäften der Revolutionsjahre 1798—1803 beibe-
halten. Napoleon stiftete mit seiner Vermittlung
zwar Frieden und stellte dort wieder Ordnung her,
wo bisher Kampf und Anarchie gewütet hatten,
aber trotzdem dachte er nicht daran, durch sein
Eingreifen die Schweiz etwa einen fest begründe-
ten Staat werden zu lassen. Deshalb stellte er die
kantonale Souveränität wieder her und sah von
einer Zentralgewalt ah. Die Tagsatzung hatte die

tjjV
Die erste Seite der Mediationsakte von 1803, die im Original im Eidg. Bundesaf ^

in Bern aufbewahrt ist. Die Kopfvignette trägt die Inschrifft: „Au nom du peuple franÇ®'®

Darunter: Bonaparte „1" Consul de la Bépublique".

gleiche Aufgabe wie vor 1798, doch verfügte sie über größ®*^

Befugnisse. Sie allein entschied über Krieg und Frieden
verhandelte mit dem Ausland. Jeder Kanton sandte ein Mitgli®

in die Tagsatzung, neu war, daß die Kantone, die 100 000 h
^

wohner zählten, 2 Abgeordnete entsenden konnten. Es bet*

dies Bern, Zürich, Vaadt, St. Gallen, Aargau und Graubünß®^
Der Effektivbestand des Bundesheeres wurde durch sie auf 15 *
Mann festgesetzt, wofür die Kantone eine halbe Million Franl®

aufzubringen hatten. Unter den mannigfachen Errungensebaß

I)aben wir nicht alle Urîacbe, dem ï)ochîten
dafür ju danken, dal? er uns bis beute diefes

Glend erfpart bat?

dieser jungen helvetischen Republik, die von der Mediations^
bestätigt wurden, war die wichtigste die Erklärung über

akt«
di®

der

HL E3

Gleichheit aller Bürger und die Abschaffung der Vorrechte
Geburt und der Orte und indirekt auch der Untertanenlän^®''
ferner für alle Schweizerbürger die Niederlassungs- und Geweï

^
freiheit im ganzen Gebiet der Eidgenossenschaft. — Aber a®"

diese Verfassung vermochte dem Lande noch nicht unbedingt,
Frieden und Ruhe zu bringen, die Jahre 1803—1813 waren
die Schweiz eine Zeit politischer und sozialer Kämpfe im Id®
und der Unterwürfigkeit gegenüber Frankreich. Napoleon ha

^
nämlich nicht vergessen, sich für seine Vermittlungsdienste
bezahlen zu lassen, und zwar in Form einer Defensiv-Allianz
50 Jahre und einer Militärkapitulation von 25 Jahren Da®

Nicht nur hatte die Schweiz die Pflicht, jedes J ahr 200 000

ner französisches Salz zu kaufen, sondern Frankreich hatte
Recht, in der Schweiz 4 Regimenter zu je 4000 Mann und ®

Depotmannschaft von gleicher Höhe anzuwerben. Außer® ^hatte die Schweiz, im Falle daß Frankreich innerhalb sei®

eigenen Grenzen angegriffen würde, 8000 Mann außerordentb
Hilfstruppen zu stellen. Die Abhängigkeit der Schweiz von
poleon war auch auf wirtschaftlichem Gebiet vollkommen- ^
Kampf des Kaisers gegen den englischen Welthandel, der i®

Kontinentalsperre zum Ausdruck kam, verursachte im Lande
gewaltige wirtschaftliche Krise, die sich namentlich in der
Schweiz besonders stark auswirkte. Trotz den Vorstellungen
Tagsatzung und der Kantone bei Napoleon blieb aber die D

unverändert, bis zum Bekanntwerden der Niederlage des »

^zösischen Kaisers hei Leipzig im Oktober 1813. Als zwei
später die alliierten Mächte ihre Truppen durch die Schweiz ^durch nach Frankreich marschieren ließen, war es um die ^Napoleon dem Lande aufgezwungene Verfassung geschehen-
29. Dezember 1813 erklärte die Eidgenössische Tagsatzung^
Aufhebung der Mediationsakte von 1803.
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